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Themenbereich  
Wurzelkanalbehandlungen

6. Der Verschluss atypisch weiter apikaler Forami-
na unter Verwendung von MTA (Mineral Trioxid 
Aggregate) wird in den Fällen, in denen ohne api-
kalen Verschluss (Apexifikation) eine ordnungsge-
mäße Wurzelfüllung nicht möglich ist und insofern 
der apikale Verschluss eine nach Art, Material- und 
apparativem Einsatz selbstständige Leistung dar-
stellt, gemäß § 6 Abs. 1 GOZ analog berechnet. Um 
eine vollständige Aushärtung des MTA zu gewähr-
leisten, sollte die Wurzelfüllung in einer folgenden 
getrennten Sitzung erfolgen. Aus grundsätzlichen 
Erwägungen empfiehlt die BZÄK keine konkrete 
Analoggebühr. Der PKV-Verband hält als Analogge-
bühr die GOZ-Nr. 2060 für angemessen. 

7. Der Verschluss innerhalb des Parodontiums 
gelegener Perforationen des Wurzelkanalsystems 

stellt eine selbstständige Leistung dar und wird ge-
mäß § 6 Abs. 1 GOZ analog berechnet. Aus  grund-
sätzlichen Erwägungen empfiehlt die BZÄK keine 
konkrete Analoggebühr. Der PKV-Verband hält als 
Analoggebühr die GOZ-Nr. 2060 für angemessen. 

8. Die Entfernung frakturierter Wurzelkanalins-
trumente aus dem Wurzelkanalsystem stellt eine 
selbstständige Leistung dar und wird gemäß § 6 
Abs. 1 GOZ analog berechnet. Aus  grundsätzlichen 
Erwägungen empfiehlt die BZÄK keine konkrete 
Analoggebühr. Der PKV-Verband hält als Analogge-
bühr die GOZ-Nr. 2300 (Entfernung eines Wurzel-
stiftes) für angemessen.

9. Die Entfernung nekrotischen Pulpagewebes 
vor der Aufbereitung des Wurzelkanals stellt eine 
selbstständige Leistung dar und wird gemäß § 6 
Abs. 1 GOZ analog berechnet. Aus grundsätzlichen 
Erwägungen empfiehlt die BZÄK keine konkrete 

Beschlüsse des Beratungsforums für Gebührenordnungsfragen

Die Bundeszahnärztekammer, der Verband der Privaten Krankenversicherung und die Beihilfestellen von 
Bund und Ländern haben im Jahr 2013 die Einrichtung eines Beratungsforums für Gebührenordnungs-
fragen vereinbart, um im partnerschaftlichen Miteinander daran zu arbeiten, die Rechtsunsicherheit 
nach der Novellierung der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) zu beseitigen. Das neue Gremium hat 
die Aufgabe übernommen, grundsätzliche Auslegungsfragen der GOZ, Fragen der privatzahnärztlichen 
Qualitätssicherung sowie Fragen des Inhalts und der Abgrenzung privatzahnärztlicher Leistungen zu dis-
kutieren und möglichst einvernehmlich zu beantworten. Ein wichtiges Ziel ist dabei die Verbesserung der 
Beziehung zwischen Patient, Zahnarzt und Versicherungsmitarbeiter in der täglichen Praxis.

Mit der erklärten Zielsetzung, Probleme im Vorfeld zu lösen und dadurch Auslegungsstreitigkeiten oder 
vielfache gerichtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden, sind bereits erste gemeinsame Beschlüsse des 
Beratungsforums veröffentlicht worden (siehe zm Nr. 7 vom 1.4.2014 und Beilage zu PKVpublik 3/2014). 
Jetzt konnte zu weiteren Themen/Fragestellungen Einvernehmen erzielt werden. Das Beratungsforum 
hat sich auf die nachfolgenden zehn Beschlüsse* verständigt, die von den Vorständen und Gremien der 
beteiligten Institutionen bestätigt wurden:
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Analoggebühr. Der PKV-Verband hält als Analog-
gebühr die GOZ-Nr. 2360 (Vitalexstirpation) für 
angemessen.

10. Das erschwerte Aufsuchen verengter Wurzel-
kanaleingänge und das Überwinden natürlicher 
Hindernisse bei der Aufbereitung des Wurzelkanals 
(Dentikel, Obliterationen, Verengungen, Krüm-
mungen etc.) sowie natürlicher oder iatrogener 
Stufen stellen keine selbstständigen, analog zu be-
rechnenden Leistungen dar, sondern sind mit der 
Grundleistung unter Berücksichtigung von § 5 Abs. 
2 der GOZ zu berechnen.

Anm.: Über die analoge Berechnungsfähigkeit der Entfer-
nung vorhandenen definitiven Wurzelkanalfüllmaterials 
konnte kein Konsens erzielt werden.

Themenbereich Materialkosten

11. Mit den Gebühren der GOZ sind grundsätzlich 
gemäß § 4 Absatz 3 alle Auslagen abgegolten, so-
weit im Gebührenverzeichnis nichts anderes be-
stimmt ist. Darüber hinaus sind – bezugnehmend 
auf das BGH-Urteil vom 27. Mai 2004 (Az.: III 
ZR 264/03) – folgende Materialien zusätzlich 
berechnungsfähig:

•  Oraquix® im Zusammenhang mit der GOZ-Nr. 
0080

•  ProRoot MTA® im Zusammenhang mit der Be-
rechnung der GOZ-Nr. 2440

•  Harvard MTA OptiCaps® im Zusammenhang mit 
der Berechnung der GOZ-Nr. 2440

Themenbereich Anästhesieleistungen

12. Die GOÄ-Nrn. 490, 491, 493, 494 dürfen von 
Zahnärzten ohne ärztliche Approbation nicht zum 
Zwecke der intraoralen Lokal- bzw. Leitungsan-
ästhesie berechnet werden. Die Berechnung der 
GOÄ-Nr. 494 ist auch für den MKG-Chirurgen zum 
alleinigen Zwecke der Schmerzausschaltung bei 
zahnärztlich-chirurgischen Leistungen fachlich 
nicht indiziert und daher nicht berechnungsfähig.

Themenbereich Röntgen

13. Im Zusammenhang mit den in der zahnärztli-
chen Therapie gängigen Röntgenaufnahmen (GOÄ-
Nrn. 5000, 5002, 5004) ist eine Berechnung der 
GOÄ-Nr. 5298 nicht zulässig. 

Themenbereich Chirurgie/Implantation

14. Neben der GOZ-Nr. 9100 ist die GOZ-Nr. 9090 
nicht berechnungsfähig. Neben den GOZ-Nrn. 
9110, 9120 ist die GOZ-Nr. 9090 dann berech-
nungsfähig, wenn die Knochentransplantation im 
Operationsgebiet nicht der Auffüllung des durch 
die Anhebung der Kieferhöhlenschleimhaut ent-
standenen Hohlraumes dient. Dies ist bei der Auf-
füllung von Knochendefiziten mit Eigenknochen im 
Bereich der Implantatschulter bei zeitgleicher Im-
plantation oder beim Ausgleich von Knochendefizi-
ten des Alveolarkamms mit Eigenknochen getrennt 
vom Bereich des Sinuslifts der Fall. Wird neben den 
GOZ-Nrn. 9110, 9120 die GOZ-Nr. 9100 in Ansatz 
gebracht, ist eine Berechnung der GOZ-Nr. 9090 in 
derselben Kieferhälfte nicht möglich.

Themenbereich Fotodokumentation

15. Im Rahmen einer zahnärztlichen Behandlung 
sind Fotos, die ausschließlich zu dokumentarischen 
Zwecken angefertigt worden sind, mit den Gebüh-
rennummern abgegolten und dürfen nicht geson-
dert berechnet werden. Fotos, die therapeutischen 
oder diagnostischen Zwecken, nicht jedoch einer 
kieferorthopädischen Auswertung dienen, sind 
analog berechnungsfähig. Aus grundsätzlichen Er-
wägungen empfiehlt die BZÄK keine konkrete Ana-
loggebühr. Der PKV-Verband hält als Analoggebühr 
die GOZ-Nr. 6000 für angemessen.

* Die Beschlüsse erfassen nur den ausdrücklich vom Wort-
laut erfassten Sachverhalt. Auf andere, nicht ausdrücklich 
erfasste Sachverhalte sind sie nicht übertragbar.

Zu diesen und weiteren Themen finden Sie im Internet umfassende Informationen in der 
j Kommentierung des PKV Verbandes zur GOZ.

https://www.pkv.de/themen/versorgung/ambulante-versorgung/gebuehrenordnung-fuer-zahnaerzte/

